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� Ergänzung der OTC-Ausnahmeliste 1 
 

Die OTC-Ausnahmeliste wurde um folgende Richtlinie ergänzt:  

„Nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel, die begleitend zu einer medikamentösen Haupt-

therapie mit zugelassenen, im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung verordnungsfähi-

gen Arzneimitteln eingesetzt werden (Begleitmedikation ), sind verordnungsfähig, wenn das 

nichtverschreibungspflichtige Arzneimittel in der Fachinformation des Hauptarzneimittels als 

Begleitmedikation zwingend vorgeschrieben ist.“ (Arzneimittel-Richtlinien 16.6) 
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1 Die OTC-Ausnahmeliste ist Bestandteil der Arzneimittel-Richtlinien 


